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RS OGH 1972/5/30 8Ob99/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1972

Norm

EKHG §9 Abs2 G

Rechtssatz

Ein Gebot, dessen Bestehen für den Unfallsbereich nicht erweisen wurde, kann für die Beurteilung des Fahrverhaltens

auch nicht unter dem Gesichtspunkt des § 9 EKHG herangezogen werden (vgl auch ZVR 1964/179).

Entscheidungstexte

8 Ob 99/72
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